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NIEDERSCHRIFT 

 

Anlass: Teilnehmerversammlung vom 05. November 2018 

Ort:   Aula des Johannes-Kepler-Gymnasiums, Dieskaustraße 76 in 04229 Leipzig 

Beginn:  18:00 Uhr 

Anwesende:  
 

Teilnehmer: 

Frau Anett Hartig,  TG-Vorsitzende 

  Frau Marlen Karthäuser,  stellv. TG-Vorsitzende 

  Frau Diana Frost,  stellv. TG-Vorsitzende 

37 Teilnehmer,   siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1) 

 

Gäste: 

Herr Heiko Scholz,  Planungsbüro Scholz + Lewis 

Herr Christian Scholz  Amt für Stadtgrün und Gewässer 

Herr Michael Hammer Amt für Stadtgrün und Gewässer 

 

Anlage:   1 Anwesenheitsliste 

  2 Vortrag anhand von PowerPoint-Folien 

 

Frau Hartig begrüßt die Teilnehmer und stellt die Tagesordnung vor. Anhand eines 

PowerPoint-Vortrages, welcher der Anlage 2 dieser Niederschrift zu entnehmen ist, berichtet 

Sie über den bisherigen Verfahrensstand, insbesondere zum Stand der Wertermittlung. 

Dabei erklärt Sie den Anwesenden nochmals den allgemeinen Ablauf in der Flurbereinigung 

und welche Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft obliegen. Im Anschluss dessen stellt Herr 

Heiko Scholz den bisherigen Stand der Entwurfsplanung zum Gewässerbau am Knauthainer 

Elstermühlgraben (KEMG) vor.  

Von den Anwesenden werden folgende Fragen gestellt: 

Frage: Wie wird verhindert, dass sich der KEMG durch die geplanten Mäander 

ausbreitet und Flächen der bebauten Grundstücke ausspült? Die Betonplatten 

 

Antwort: Herr Heiko Scholz erklärt, dass Ziel und Zweck ist, die vorhandenen Betonplatten 

zu entfernen, denn diese sind gewässerökologisch schädlich. Dass das Gewässer dennoch 

stattdessen durch naturnahe bzw. biologische Bauweisen 
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erreicht werden. Ufersicherung kann z.B. durch Anpflanzung standortgerechter Gehölze oder 

Bäume, (z. B. Weidenspreitlage, -

stecklinge u. ä.) . 

Weiterhin ist der KEMG derzeit sehr tief eingeschnitten. Der Uferbereich wird künftig flacher 

sein. Die Gefahr einer Gewässeraufweitung durch Erosion infolge Strömungsangriff ist damit 

in den entsprechend naturnah gesicherten bzw. befestigten Uferbereichen nicht gegeben. 

Frage: Wer haftet dafür, wenn die Böschung doch abrutscht? 

Antwort: Herr Heiko Scholz erklärt, dass auf Grund des künftig weniger tiefen Einschnittes 

der Gewässersohle eine Gefahr von Erosion 

gegeben ist. Im Vorfeld wurden Untersuchungen zu Durchflussgeschwindigkeit, 

Erosionsangriff, etc. durchgeführt, um Hochwassergefahren und Gefahren nicht gewollter 

Erosion auszuschließen. Durch das Einleitbauwerk in Hartmannsdorf wird der Abfluss so 

reguliert, dass auch künftig keine Hochwassergefahr zu befürchten ist. 

Frage: Für welchen Durchfluss ist die Planung berechnet? 

Antwort: Die Planung wurde für einen Durchfluss von 600 bis 700 Liter pro Sekunde 

berechnet. Herr Heiko Scholz erklärt, dass ca. 5 Kubikmeter Wasser gefahrlos abfließen 

können. Eine Abflussbegrenzung findet am Einleitbauwerk in Hartmannsdorf statt. 

Frage: Was passiert mit den Einleitstellen (z.B. durch Dachentwässerung) privater 

Anlieger wenn der KEMG verlegt wird? 

Antwort:  Sofern für die Einleitstellen eine wasserrechtliche Genehmigung besteht, so 

bleiben diese selbstverständlich erhalten. Das heißt also, sollte der Graben um 

beispielsweise 10 Meter in Richtung der landwirtschaftlichen Flächen verlegt werden, so wird 

das bestehende Ableitungsrohr um diese 10 Meter verlängert.  

Frage: Unser Haus hat eine solche Regenwassereinleitung. Im letzten Jahr hat sich 

das Regenwasser soweit zurückgestaut, dass es nicht mehr abgeflossen ist. Wie wird 

das zukünftig geregelt? Was wird gegen diese Problematik getan? 

Antwort: Herr Heiko Scholz erklärt unter Verweis auf den in Entwässerungssatzungen 

, dass sich jeder 

Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück in der Regel bis zur Geländeoberkante 

gegen einen solchen Rückstau selbst zu schützen hat. Dafür gibt es einfache Vorrichtungen 

(Rückstauklappe). 

Frage: Warum setzt die Renaturierung hinter dem Reiterhof in Knauthain an? Der 

kleine Mühlgraben (Abzweig des KEMG) ist in diesem Jahr komplett ausgetrocknet 

und verschlammt. Dies hatte zur Folge, dass Wildschweine dort gewütet haben. Eine 

 

Antwort: Herr Heiko Scholz erklärt, dass wir in der heutigen Veranstaltung nur die 

Gewässerplanung innerhalb des Gebietes der Flurbereinigung betrachten. Südlich des 

Verfahrens gibt es auch Planungen zur Gewässerrenaturierung am KEMG. 
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Frage:  Wer hat die Pflicht zur Gewässerunterhaltung? 

Antwort: Herr Hammer erklärt, dass die Pflicht zur Gewässerunterhaltung grundsätzlich bei 

der Stadt liegt. Sollte der Gewässerrandstreifen auf das Grundstück der Anlieger fallen, so 

sind diese für die Pflege zuständig. Der Aufwand der Gewässerunterhaltung mit der 

naturnahen Gestaltung ist im Allgemeinen geringer als mit dem jetzigen Gewässerzustand. 

Frage:  Was kostet der Gewässerbau den Steuerzahler? 

Antwort: Herr Heiko Scholz schätzt die Kosten für den Gewässerbau auf 1 bis 1,5 Millionen 

Euro. 

Frau Hartig und Herr Christian Scholz erläutern: Davon werden 90% vom Freistaat Sachsen 

(Fördergelder der EU) gefördert. 10% der Kosten trägt die Stadt Leipzig. Diese 10 % können 

unter Umständen durch die Umsetzung notwendiger Ersatzmaßnahmen anderer Projekte 

kompensiert werden. Frau Hartig wirft ein, dass unter den angegebenen Betrag nicht die 

Wegebau inklusive der damit notwendig werdenden Pflanzungen fällt in die Zuständigkeit der 

Teilnehmergemeinschaft als gemeinschaftliche Anlage und wird vom Freistaat mit 80% der 

Gesamtkosten gefördert. Die übrigen 20% trägt die Teilnehmergemeinschaft. Auf Grund 

dessen, das die Stadt Leipzig (Liegenschaftsamt) bereits die Kostenübernahme des 

Eigenleistungsanteils für den Wirtschaftsweg bestätigt hat, entfallen auf den einzelnen 

Teilnehmer keine Kosten. Sollten die Teilnehmer noch weitere Maßnahmen (z.B. weiterer 

Wegebau) umsetzen wollen, so ist der Eigenleistungsanteil von den Teilnehmern selbst zu 

tragen. 

Frage:  Das heißt die Ausführungskosten für den Wegebau werden von der Stadt 

Leipzig übernommen? 

Antwort: Frau Hartig bestätigt dies und versichert erneut, dass die Ausführungskosten von 

der Stadt Leipzig übernommen werden. 

Frage:  Gibt die Planung auch den zukünftigen Bewuchs am Gewässer vor? Derzeit 

befinden sich am Gewässer auch Pflanzen wie Riesenbärenklau, Eschen und Ahorn. 

Antwort: Herr Heiko Scholz erklärt, dass vorgesehen ist standortgerechte Pflanzen 

einzusetzen. Erhaltenswerte Pflanzen und Bäume bleiben bestehen und werden in die 

Planungen integriert. Nicht erhaltenswerte Bäume wie z.B. Birken werden entfernt. Weiterhin 

erläutert Herr Scholz, dass die Beseitigung invasiver Pflanzen (Riesenbärenklau, japanischer 

Staudenknöterich) sehr aufwendig ist. 

Frage:  Bleibt das Wassereinleitbauwerk der WISAG am Körnerweg erhalten? Das 1,5 

Meter breite Rohr war beim letzten Starkregen voll. 

Antwort: Das Wassereinleitbauwerk der WISAG bleibt erhalten. Frau Hartig informiert, dass 

die Informationen aus dem Wasserbuch über Einleitung von Regenwasserleitungen u.dgl. an 

das Planungsbüro übermittelt worden sind und berücksichtigt werden. Herr Heiko Scholz 

erläutert, dass alle bestehenden und wasserrechtlich genehmigten Einleitstellen in der 

bestehenden Funktion erhalten bleiben und ggf. an die neue Lage des Gewässerbettes 

angepasst werden. Sind aus den Einleitstellen kräftige Erosionswirkungen zu befürchten 
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erfolgt eine entsprechende natur- und gewässerangepasste Befestigung. Herr Heiko Scholz 

bedankt sich für Hinweise auf zusätzliche Informationen zu Einleitbauwerken. 

Frage:  Gibt es einen zeitlichen Plan zum Gewässerbau und für den Wirtschaftsweg? 

Antwort: Herr Christian Scholz erklärt, dass die Entwurfsplanung zum Gewässerbau bis Mitte 

2019 fertig gestellt sein wird. Dann wird diese zur Einholung der wasserrechtlichen 

Genehmigung bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht. Wie lange es dauert, bis die 

wasserrechtliche Genehmigung vorliegt, kann nicht abgeschätzt werden. Es wird 

angenommen, dass mit den Baumaßnahmen  optimistisch gesehen  innerhalb der 

kommenden 3 Jahre begonnen wird. 

Frage:  Fließt das Gewässer während der Baumaßnahme? 

Antwort: Ja. Der Bau neuer Abschnitte erfolgt soweit außerhalb des vorhandenen 

Gewässerbettes im Trockenen; ist zumeist aber auch im Wasser möglich. Der Anschluss ans 

fließende Gewässer erfolgt durch Durchstiche. Finden Baumaßnahmen im fließenden 

Gewässerbereich statt, kann durch vorübergehende Gewässerumleitung ggf. mit Hilfe von 

Rohren der Abfluss durch die Baustelle ermöglicht werden.  

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, beendet Frau Hartig den Vortrag und 

bedankt sich bei den Teilnehmern für deren Kommen. Die Teilnehmer können im Anschluss 

noch Einsicht in die Pläne zur Entwurfsplanung am KEMG nehmen und weitere Fragen 

stellen. Die Veranstaltung endet um 20.15 Uhr. 

 

Leipzig, den 12.11.2018      Gez. M. Karthäuser 


